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DEMO IN BERN

Gedränge an der «Diskriminierungs- und Klagemauer» auf dem Bundesplatz.

die Behindertenbewegung für
Gleichstellung und selbstbestimmtes Leben,
die mittlerweile viele Länder erreicht hat,
in den Siebzigerjahren von den USA

ausgegangen ist.

«Der Kerngehalt einer neuen
Behindertenpolitik wird auch in unserem
Land verstanden», schrieb Ruedi Prerost
in den «Vorbemerkungen» zur zweiten
Auflage vom Januar 1998 der von der
DOK herausgegebenen Dokumentation
der Diskriminierung behinderter
Menschen in der Schweiz3: Zahlreiche
Reaktionen, nicht zuletzt von Parlamentarierinnen

und Parlamentariern,
bestätigten, dass man verstanden habe,
dass Gleichstellung von Behinderten
eine Frage der Menschenrechte sei und
nicht auf den Ausbau des Sozialstaates
ziele.

Geschlossenes Auftreten
der Betroffenen

Die zweite Auflage der genannten
DOK-Dokumentation unterscheidet
sich von der ersten, Ende April erschienenen

Auflage vor allem durch einige
Ergänzungen aus Blinden- und
Gehörlosenkreisen. Als Zusammenschluss der

massgeblichen schweizerischen
Behindertenorganisationen und
Gesundheitsligen ist es der DOK gelungen, die
Zusammenarbeit zwischen den
Organisationen wesentlich zu verbessern und
damit den gemeinsamen Anliegen zu
einer deutlich grösseren öffentlichen
Beachtung zu verhelfen. Dabei hat sie

insbesondere auch die Anliegen Sinnes-

3 DOK: «Diskriminierung behinderter Menschen
in der Schweiz - Benachteiligungen und
Massnahmen zu deren Behebung». 2. Auflage:
Zürich, Ende Januar 1998.

Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe, Bürglistrasse 11, 8002 Zürich.
Fax 01/202 23 77

behinderter aufgenommen und unterstützt

und damit einer in unserer
Informationsgesellschaft und in der immer

stärker medienorientierten Welt besonders

benachteiligten «Behindertengruppe»

den Rücken gestärkt.
«Die Behinderten müssen lernen,

ihre gemeinsamen Grundanliegen zu
verstehen und zu formulieren. Sie müssen

beginnen, sich als politische Kraft
zu begreifen und entsprechend zu
handeln. Das vorwiegend auf die ,eigene'
Behinderungsart gerichtete Denken
und Wirken der einzelnen Individuen
und ihrer Organisationen ist zwar nützlich,

was die unmittelbare Betreuung
und Unterstützung angeht. In politischer

Hinsicht dagegen verzettelt diese
traditionelle Haltung die Kräfte und
verhindert geschlossenes Auftreten»,
schrieb Ruedi Prerost im März 1996 in

den «Vorbemerkungen» zur ersten
Auflage der DOK-Dokumentation. Dass

die Neue Zürcher Zeitung zwei Jahre

später von einem «Erfolg für die
Behinderten» sprechen kann, ist nicht zuletzt
einem spürbaren Umdenken der Betroffenen

im Sinne Prerosts zu verdanken.
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